
Aktuelles aus der Gesetzgebung
und Rechtsprechung 02 | 2026

Daten für die Monate 
6/2026 bis 8/2026

STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.6.26, 10.7.26, 10.8.26
ESt, KSt = 10.6.26
GewSt, GrundSt = 17.8.26

USt, LSt = 15.6.26, 13.7.26, 13.8.26
ESt, KSt = 15.6.26
GewSt, GrundSt = 20.8.26
Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG
Fälligkeit Beiträge 6/26 = 26.6.26
Fälligkeit Beiträge 7/26 = 29.7.26
Fälligkeit Beiträge 8/26 = 27.8.26

VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/25 8/25 11/25 3/26
+ 2,2 % + 2,2 % + 2,3 % + 2,7 %

Für Arbeitgeber

Kein Arbeitslohn: Abschiedsfeier des Arbeitgebers

Sachverhalt

Ein Geldinstitut veranstaltete 2019 ei-
nen Empfang in seinen Geschäftsräu-
men, um den Vorstandsvorsitzenden 
zu verabschieden und seinen Nachfol-
ger vorzustellen. 

Für die Organisation und die Umset-
zung der Veranstaltung war ein Organi-
sationsgremium (vor allem unter der 
Leitung einer Mitarbeiterin aus dem 
Personalbereich) zuständig. Die Gäste-
liste wurde nach geschäftsbezogenen 
Gesichtspunkten festgelegt. Unter den 
rund 300 geladenen Gästen befanden 
sich frühere und jetzige Vorstandsmit-
glieder der Bank, ausgewählte Mitar-
beiter, der Verwaltungsrat, Angehörige 
des öffentlichen Lebens aus Politik, 
Verwaltung sowie bedeutenden Unter-
nehmen und Institutionen aus der Re-
gion. Weiter waren Vertreter von Ban-
ken und Sparkassen, von Verbänden, 
Kammern und kulturellen Einrichtun-
gen sowie Pressevertreter anwesend. 

Außerdem waren acht Familienange-
hörige des scheidenden Vorstandsvor-
sitzenden eingeladen. Die Kosten für 
den Empfang trug die Bank.

Das Finanzamt war der Ansicht, dass es 
sich bei dem Empfang nicht um eine 
Betriebsveranstaltung gehandelt habe, 
da nicht alle Arbeitnehmer der Bank 
eingeladen waren. Die Kosten seien 
dem ehemaligen Vorstandsvorsitzen-
den daher als Arbeitslohn zuzurech-
nen. Das Finanzamt nahm die Bank für 
die hierauf entfallende Lohnsteuer in 
Haftung. Dabei berief es sich auf die 
Lohnsteuerrichtlinien, wonach übliche 
Sachleistungen des Arbeitgebers aus 
Anlass der Verabschiedung eines Ar-
beitnehmers Arbeitslohn darstellen, 
wenn die Aufwendungen des Arbeitge-
bers 110 EUR pro Gast überschreiten.

Das Finanzgericht Niedersachsen und 
der Bundesfinanzhof beurteilten den 
Fall allerdings anders. 

                   
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MERKE — Die Entscheidung macht 
deutlich: Unternehmen können die 
Kosten für die Verabschiedung ihrer 
ausscheidenden Mitarbeiter ohne 
lohnsteuerliche Nachteile überneh-
men, solange die Veranstaltung als be-
triebliche Feierlichkeit ausgestaltet ist.

Quelle — BFH-Urteil vom 19.11.2025, Az. VI R 
18/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252714; 
BFH, PM Nr. 10/26 vom 24.2.2026; entgegen 
R 19.3 Abs. 2 Nr. 3 LStR; BFH-Urteil vom 
28.1.2003, Az. VI R 48/99

Für alle Steuerpflichtigen

Renten sollen im Juli 
um 4,24 % steigen

Mögliche steuerliche Folgen 

Quelle — Deutsche Rentenversicherung Bund, 
Mitteilung vom 5.3.2026: „Rentenanpassung 
2026: Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent“

Für Unternehmer

Update zum Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs

Hintergrund und Empfehlung

Quelle — EuG, Urteil vom 11.2.2026, Rs. 
T-689/24; Überprüfungsverfahren: C-167/26 
RX; EuGH, Urteil vom 12.3.2026, Rs. C-521/24
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Für alle Steuerpflichtigen

Keine Einkommensteuer für ratenweise Abfindung 
eines Pflichtteilsverzichts 

Sachverhalt

Eltern hatten ihrem Sohn (A) im Jahr 
2002 und im Juli 2014 Mitunterneh-
meranteile, GmbH-Anteile und Mitei-
gentumsanteile an einem Betriebs-
grundstück im Zuge der vorwegge-
nommenen Erbfolge übertragen. 

A verpflichtete sich im Übergabevertrag 
(Juli 2014), seiner Schwester (S) ein 
Gleichstellungsgeld zu zahlen. Dieses 
war in zwei Raten fällig (Teilbetrag 1 am 
30.12.2014; Teilbetrag 2 am 30.12.2015), 
ohne dass ein Zins zu entrichten war.

S verzichtete im Übergabevertrag ge-
genüber den Eltern für das im Jahr 
2002 und im Jahr 2014 an A übertra-
gene Vermögen auf ihre Pflichtteils- 
und Pflichtteilsergänzungsansprüche. 
Die Eltern traten ihre Forderung gegen 
A auf Zahlung des Gleichstellungsgel-
des an S ab, ohne für deren Erfüllung 
einzustehen. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Hessen nahmen an, dass die im Streit-
jahr 2015 zugeflossene zweite Teilzah-
lung wegen der Unverzinslichkeit der 
Forderung und deren Laufzeit von 
mehr als zwölf Monaten (bis zur Fällig-
keit am 30.12.2015) nach § 12 Abs. 3 
des Bewertungsgesetzes (BewG) in ei-
nen Tilgungs- und einen Zinsanteil 
aufzuteilen sei. In Höhe der Differenz 
zwischen dem Tilgungsanteil und dem 
Nennbetrag der zweiten Teilzahlung 
habe S Kapitalerträge erzielt.

Diese Ansicht teilte der Bundesfinanz-
hof aber nicht und verneinte die Ein-
kommensteuerbarkeit der gesamten 
Abfindungszahlung. 

MERKE — Die Entscheidung bringt Si-
cherheit für Eltern, die im Zuge der 
vorweggenommenen Erbfolge Pflicht-
teilsverzichte mit Abfindungsregelun-
gen mit ihren Kindern vereinbaren. 
Danach müssen derartige Abfindungs-
zahlungen nicht als Kapitalerträge 
oder sonstige Einkünfte versteuert 
werden.

Abfindungszahlungen können aber 
mitunter dann der Einkommensteuer 
unterliegen, wenn der Erbfall bereits 
eingetreten ist und ein Pflichtteilsbe-
rechtigter vom Erben unter Anrech-
nung auf seinen Pflichtteil wiederkeh-
rende Leistungen oder eine Einmalzah-
lung erhält.

Quelle — BFH-Urteil vom 20.1.2026, Az. VIII R 
6/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252931; 
BFH, PM Nr. 14/26 vom 12.3.2026

Für alle Steuerpflichtigen

Grundsteuer: Verfassungsbeschwerde anhängig

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Meldepflicht 
für Kryptowerte

Quelle — Kryptowerte-Steuertransparenz-Ge-
setz, BGBl I 2025, Nr. 352; BMF-Schreiben vom 
14.1.2026, Az. IV D 3 - S 1316/00708/051/004; 
FinMin NRW, Mitteilung vom 29.12.2025: Mel-
depflicht für Kryptowerte bringt „Schub für 
Transparenz bei Deals mit digitalem Geld“

Für Arbeitgeber

Minijob-Rechner 2026

monatlicher Ver-
dienst, Status in der Krankenversiche-
rung, eventuelle Befreiung von der Ren-
tenversicherungspflicht) 

Quelle — Minijob-Zentrale, Mitteilung vom 
18.2.2026: „Minijob-Rechner 2026 – Abga-
ben für Minijobs einfach berechnen“
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Für Unternehmer

Bauabzugsteuer: 
Bescheinigung über 
Freistellung beim 
Finanzamt beantragen

Hintergrund

der Leistende dem Leistungsemp-
fänger eine im Zeitpunkt der Ge-
genleistung gültige Freistellungs-
bescheinigung vorlegt oder 

die Gegenleistung im laufenden Ka-
lenderjahr diese Bagatellgrenzen 
voraussichtlich nicht übersteigen 
wird: 15.000 EUR, wenn der Leis-
tungsempfänger nur steuerfreie 
Umsätze nach § 4 Nr. 12 S. 1 UStG 
ausführt, 5.000 EUR in den übrigen 
Fällen.

Quelle — BZSt, Mitteilung vom 2.2.2026: „Bau-
abzugsteuer – Informationen zu Freistellungs-
bescheinigungen nach § 48b EStG“

Für Vermieter

Vermietetes Grundstück: Entgelt für Nießbrauchs-
verzicht ist als Entschädigung zu versteuern

Quelle — BFH-Urteil vom 10.10.2025, Az. IX R 
4/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 251496

Für GmbH-Gesellschafter

Verdeckte Gewinnausschüttung: Anscheinsbeweis 
für Privatnutzung eines betrieblichen Pkw

Sachverhalt

Eine GmbH mit einem alleinigen Ge-
sellschafter-Geschäftsführer hatte 
mehrere hochwertige Pkw im Be-
triebsvermögen. Durch diverse Gesell-
schafterbeschlüsse wurde die aus-
schließlich betriebliche Nutzung der 
Pkw beschlossen. Fahrtenbücher wur-
den für die Pkw nicht geführt.

Im Zuge einer Außenprüfung nahm das 
Finanzamt eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung (vGA) wegen einer privaten 
Nutzung der Pkw an. Den außerbilanzi-
ell hinzuzurechnenden Betrag schätzte 
es mit 25 % der Gesamtnettoaufwen-
dungen (Abschreibungen, Steuern, Ver-
sicherungen, laufende Kfz-Kosten, Re-
paraturen) für die Fahrzeuge (20 % 
privater Nutzungsanteil zuzüglich Ge-
winnaufschlag 5 %). 

Diese Sichtweise beanstandeten weder 
das Finanzgericht Hessen noch der 
Bundesfinanzhof.

der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer kein Fahrtenbuch führt, 
keine organisatorischen Maßnah-
men getroffen werden, die eine 
Privatnutzung ausschließen, und
eine unbeschränkte Zugriffsmög-
lichkeit des Gesellschafter-Ge-
schäftsführers auf den Pkw besteht.

Quelle — BFH, Beschluss vom 17.12.2025, Az. I 
B 17/24, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252929; 
BFH-Urteil vom 21.4.2010, Az. VI R 46/08 
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Für GmbH-Gesellschafter

Organschaft: Anforderungen an die Durchführung 
eines Gewinnabführungsvertrags 

Hintergrund

Die aktuelle Entscheidung

MERKE — Für den Bundesfinanzhof lag 
allenfalls ein „unechtes“ Verrechnungs-
konto vor, auf dem die Ansprüche aus 
dem Gewinnabführungsvertrag kumu-
liert gebucht worden sind. Diese kumu-
lierten Ansprüche wurden weder ausge-
glichen noch durch einen Rechnungs-
abschluss in ein abstraktes Schuldaner-
kenntnis oder in ein Darlehen überführt. 
Darin liegt keine dem § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
S. 1 KStG genügende Erfüllung.

Quelle — BFH-Urteil vom 5.11.2025, Az. I R 
37/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252924

Für Kapitalanleger

Aktien: Verlustvortrag 
nach Bestandskraft 
nicht mehr änderbar

Sachverhalt

Zusammenveranlagte Ehegatten er-
klärten in ihrer Steuererklärung für 
2021 Aktienverluste, die entsprechend 
veranlagt wurden. Neben dem Einkom-
mensteuerbescheid erging ein Verlust-
feststellungsbescheid. 

Nach Bestandskraft der Steuerbe-
scheide reichten die Ehegatten eine 
„Ersatz-Steuerbescheinigung“ von der 
Bank beim Finanzamt ein, aus der sich 
höhere Aktienverluste als die veran-
lagten ergaben und beantragten eine 
Änderung des Einkommensteuer- und 
Verlustfeststellungsbescheids. 

Das Finanzamt lehnte die Änderungs-
anträge ab und auch die Klage beim 
Finanzgericht blieb erfolglos. 

MERKE — Gerade in komplexen Ver-
lustfällen sollten sämtliche Bescheini-
gungen der Banken und ggf. ergän-
zende Nachweise sorgfältig geprüft 
werden, bevor die Verluste in der Steu-
ererklärung geltend gemacht werden. 

Quelle — FG Düsseldorf, Urteil vom 24.10.2025, 
Az. 10 K 1274/24 F; FG Düsseldorf, Newsletter 
Januar 2026
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Für Unternehmer

Innergemeinschaftliche Lieferungen und 
Abfrage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Sachverhalt (vereinfacht)

Ein Gebrauchtwagenhändler lieferte 
mehrere Pkw in die Niederlande. Ihm la-
gen ein niederländischer Handelsregis-
terauszug, eine Urkunde über die Ertei-
lung der niederländischen USt-IdNr. und 
eine Kopie des Personalausweises des 
Geschäftsführers der Abnehmerin vor. 

Von der Abnehmerin beauftragte Per-
sonen holten im Zeitraum 12/2021 bis 
02/2022 mehrere Pkw bei dem Unter-
nehmer ab, die bar bezahlt wurden. An-
schließend wurden die Gelangensbe-
stätigungen übermittelt. Der Unterneh-
mer führte jeweils am Tag der Abholung 
oder am Folgetag qualifizierte Bestäti-
gungsabfragen durch.

Strittig waren nun drei Pkw-Lieferun-
gen vom 15.2.2022, wobei der Händ-
ler die USt-IdNr. nicht erneut geprüft 
hatte. Das Problem: Das Finanzamt 
stellte fest, dass die USt-IdNr. bereits 
zum 9.2.22 gelöscht worden war und 
versagte die Steuerfreiheit. Die hierge-
gen gerichtete Klage war erfolgreich. 

Quelle — FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
3.4.2025, Az. 12 K 831/24, Rev. BFH Az. V R 
45/25

Für alle Steuerpflichtigen

Privates Wohnmobil 
verkauft: Gewinn ist 
nicht zu versteuern 

Quelle — BFH-Urteil vom 27.1.2026, Az. IX R 
4/25, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252715; 
BFH, PM Nr. 11/26 vom 24.2.2026

Für Unternehmer

FAQ-Katalog zur 
digitalen Aufbewahrung 

Für Unternehmer

Neuer FAQ-Katalog zum Kassengesetz 

MERKE — Die FAQ geben praxisnahe 
Hinweise zur Anwendung des Kassen-
gesetzes und welche Pflichten elektro-
nische Kassenbesitzer erfüllen müs-
sen, von der Belegausgabepflicht über 
die technische Absicherung bis zur 
Dokumentation und Digitalisierung.

Quelle — BMF: „Das Kassengesetz für mehr 
Steuergerechtigkeit: Belegausgabepflicht stärkt 
Transparenz und hilft gegen Steuerbetrug“
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Für GmbH-Gesellschafter

Bundesfinanzhof entscheidet zur steuerlichen Anerkennung 
von Pensionszusagen mit Entgeltumwandlung

Arbeitnehmerfinanzierte 
Pensionszusagen

Sachverhalt

Im Streitfall hatte eine Unternehmer-
gesellschaft (als Sonderform der 
GmbH) ihrem alleinigen Gesellschaf-
ter und Geschäftsführer (einem Arzt) 
eine Pensionszusage in Form einer Di-
rektzusage erteilt. Die Versorgungs-
beiträge leistete ausschließlich der 
Arzt im Wege einer monatlichen Ge-
haltsumwandlung. Die Unternehmer-
gesellschaft bildete hierfür in den 
Streitjahren 2012 bis 2017 den steuer-
lichen Gewinn mindernde Pensions-
rückstellungen.

Das Finanzamt erkannte diese nicht an, 
weil die Pensionszusage dem Arzt nach 
seinem 60. Geburtstag gewährt wor-
den sei, er sie sich deshalb nicht habe 
„erdienen“ können, und behandelte die 
Zuführungen zu den Pensionsrückstel-
lungen als verdeckte Gewinnausschüt-
tungen (vGA). Die dagegen gerichtete 
Klage vor dem Finanzgericht Düssel-
dorf hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof 
hat diese Entscheidung nun aufgeho-
ben und die Sache an das Finanzge-
richt zur anderweitigen Verhandlung 
zurückverwiesen.

Eine vGA ist zwar grundsätzlich für 
solche Versorgungszusagen auszu-
schließen, die durch Umwandlung 
eines Teils des (angemessenen) Ge-
halts ausschließlich vom Arbeit-
nehmer finanziert werden und das 
Unternehmen nicht mit Risiko- und 
Kostensteigerungen belasten. Un-
ter diesen Voraussetzungen kommt 
es auch nicht auf die Einhaltung ei-
ner Probezeit, den Zeitpunkt der 
Gründung der Gesellschaft oder 
die altersabhängige Erdienbarkeit
der Pension an.

Die Feststellungen des Finanzge-
richts reichten aber nicht für eine 
abschließende Beurteilung aus. So 
ist die einem Gesellschafter-Ge-
schäftsführer erteilte, auf Entgelt-
umwandlung beruhende Direktzu-
sage regelmäßig nicht ernstlich 
vereinbart, wenn der Anspruch auf 
die künftigen Versorgungsleistun-
gen nicht insolvenzgesichert ist. 

Da die Pensionszusage in zeitli-
cher Nähe zur erstmaligen Ge-
haltsgewährung vereinbart wor-
den war, wird das Finanzgericht 
auch prüfen müssen, ob tatsächlich 
eine ausschließlich vom Arbeit-
nehmer finanzierte Zusage oder 
bei wirtschaftlicher Betrachtung 
unter Berücksichtigung einer an-
gemessenen Gesamtausstattung
des Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers eine vom Arbeitgeber (mit)fi-
nanzierte Zusage vorliegt.

Zinssatz

Sachverhalt

Die Betriebsrenten sollten in der Weise 
finanziert werden, dass die Gesellschaf-
ter zugunsten der Renten auf einen Teil 
ihrer Arbeitslöhne (Urlaubs- und Weih-
nachtsgelder) verzichten (Entgeltum-
wandlung). Die GmbH hatte sich ver-
pflichtet, den aufzubauenden Kapital-
stock mit 6 % p. a. zu verzinsen. Im Ge-
gensatz dazu erhielt ein gesellschafts-
fremder Arbeitnehmer für seine arbeit-
geberfinanzierte Pensionszusage nur 
eine Verzinsung von 3 % p. a. 

Den „Gesellschafter-Zinssatz“ sah das 
Finanzamt als überhöht an und behan-
delte die gebildeten Rückstellungen 
als vGA, soweit die Verzinsung mehr 
als 3 % p. a. beträgt. Doch dem ist der 
Bundesfinanzhof nicht gefolgt.

Quelle — BFH-Urteil vom 19.11.2025, Az. I R 
50/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252606; 
BFH, PM Nr. 9/26 vom 19.2.2026; BFH-Urteil 
vom 17.12.2025, Az. I R 4/23, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 252608; BFH, PM Nr. 8/26 vom 
19.2.2026
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Für Unternehmer

Wirtschafts-Identifikationsnummer: Angabe im 
Impressum

Quelle — Steuerberaterkammer Düsseldorf, 
Mitteilung vom 6.2.2026

Für Unternehmer

Gewerbesteuer: Erstattungszinsen 
sind steuerpflichtige Betriebseinnahmen

Hintergrund zur Entscheidung

MERKE — Der Zinssatz beträgt für 
Zinszeiträume bis zum 31.12.2018 für 

mensteuergesetzes (EStG) zu beach-
ten, wonach die Gewerbesteuer und 
die darauf entfallenden Nebenleistun-
gen keine Betriebsausgaben sind. Das 
bedeutet u. a. Folgendes: 

Nachzahlungszinsen zur Gewerbe-
steuer dürfen den Gewinn nicht 
mindern. Sie sind daher außerbi-
lanziell dem Gewinn hinzuzurech-
nen und haben damit effektiv keine 
steuerliche Auswirkung.

Erstat-
tungszinsen jedoch nicht entspre-
chend anzuwenden. Diese stellen 
einen betrieblich veranlassten Er-
trag dar, der der Besteuerung un-
terliegt. Eine Verletzung des Gleich-
heitsgrundsatzes sieht der Bundes-
finanzhof nicht.

Quelle — BFH-Urteil vom 26.9.2025, Az. IV R 
16/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252377

Für alle Steuerpflichtigen

Kinderbetreuungskosten: 
Bundesfinanzhof hält 
das Kriterium der 
Haushaltszugehörigkeit 
für verfassungsgemäß

Hintergrund

das Kind zum Haushalt des Steuer-
pflichtigen gehört und 
dieser für die Aufwendungen eine 
Rechnung erhalten und diese un-
bar bezahlt hat.

Entscheidung 

Quelle — BFH-Urteil vom 27.11.2025, Az. III R 
8/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252262; 
BFH, PM Nr. 6/26 vom 29.1.2026
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Für alle Steuerpflichtigen

Doppelte Haushaltsführung: Stellplatzkosten zusätzlich abzugsfähig

Hintergrund Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer hatte seine Haupt-
wohnung in Niedersachsen. In Ham-
burg unterhielt er aus beruflichem An-
lass eine Zweitwohnung. Die monatli-
che Miete (inkl. Nebenkosten) für die 
Zweitwohnung betrug über 1.000 EUR. 
Daneben mietete er einen Stellplatz für 
170 EUR im Monat an. Das Mietverhält-
nis für den Stellplatz war an den Woh-
nungsmietvertrag bezüglich Laufzeit 
und Kündigungsfrist gebunden. 

Der Arbeitnehmer machte die Stell-
platzkosten neben der Wohnungsmiete 
als Werbungskosten geltend. Das Fi-
nanzamt berücksichtigte die Miete i. H. 
von 1.000 EUR monatlich und versagte 
den Abzug der Stellplatzkosten unter 
Verweis auf den bereits ausgeschöpf-
ten Höchstbetrag. Der hiergegen ge-
richteten Klage gab das Finanzgericht 
Niedersachsen statt, was der Bundesfi-
nanzhof nun bestätigte.

Quelle — BFH-Urteil vom 20.11.2025, Az. VI R 
4/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 251964; 
BFH, PM Nr. 1/2026 vom 8.1.2026; entgegen 
BMF 25.11.2020, Az. IV C 5 - S 2353/19/10011 
:006, Rz. 108

Für Arbeitgeber

Parkplatzkosten mindern nicht den geldwerten Vorteil für den Firmenwagen

Sachverhalt

Ein Arbeitgeber ermöglichte seinen 
Beschäftigten, in der Nähe der Arbeits-
stätte bei ihm einen Parkplatz für mo-
natlich 30 EUR anzumieten. Einigen 
Beschäftigten standen Dienstwagen 
auch zur privaten Nutzung zur Verfü-
gung. Den geldwerten Vorteil berech-
nete der Arbeitgeber nach der Ein-Pro-
zent-Regel. Die Stellplatzmiete, die die 
Beschäftigten zahlten, zog der Arbeit-
geber vom geldwerten Vorteil ab.

Das Finanzamt vertrat nun die Ansicht, 
dass die Mietzahlungen den nach der 
Ein-Prozent-Regel ermittelten Nut-
zungswert nicht mindern dürfen. Denn 
die Stellplatzmiete gehöre nicht zu den 
Gesamtkosten des Fahrzeugs. Hierge-
gen klagte der Arbeitgeber vor dem 
Finanzgericht Köln und war erfolg-
reich. Aus der Revision ging er aber als 
Verlierer hervor.

MERKE — Der Bundes finanzhof hat 
nicht dazu Stellung genommen, ob eine 
Zahlung, die auf einer arbeitsvertragli-
chen oder einer anderen arbeits- oder 
dienstrechtlichen Rechtsgrundlage be-
ruht, anders zu beurteilen wäre. Nach 
Ansicht des Bundesfinanzministeriums 
ist dies nämlich der Fall bzw. soll hier 
eine Vorteilsminderung erfolgen.

Quelle — BFH-Urteil vom 9.9.2025, Az. VI R 
7/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252022; 
BMF-Schreiben vom 3.3.2022, Az. IV C 5 - S 
2334/21/10004 :001, Rz. 32 und 53
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Für alle Steuerpflichtigen

Interessante Urteile zur 
Energiepreispauschale 

Rückforderung

Steuerpflicht für Rentner

Quelle — FG Münster, Urteil vom 10.12.2025, 
Az. 6 K 1524/25 E, Rev. BFH Az. VI R 24/25; 
FG Sachsen, Urteile vom 11.11.2025, u. a. Az. 2 
K 1150/23, Rev. BFH Az. X R 25/25

Für Arbeitnehmer

Gewinnanteile aus typisch stiller Beteiligung: 
Kein Arbeitslohn, sondern Kapitaleinkünfte  

Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer hatte mit seinem Ar-
beitgeber (einer GmbH) einen „Gesell-
schaftsvertrag einer typischen stillen 
Gesellschaft“ neben dem Arbeitsver-
hältnis geschlossen. Solche Beteili-
gungen bot die GmbH nur ausgesuch-
ten – besonders wichtigen – Mitarbei-
tern an. Die Gewinnanteile aus der Be-
teiligung beurteilte das Finanzamt als 
Arbeitslohn – jedoch zu Unrecht, wie 
das Finanzgericht Baden-Württemberg 
und der Bundesfinanzhof entschieden.  

Für Arbeitnehmer

Abgeltung des Urlaubsanspruchs bei Arbeitsplatz-
verlust: Begünstigte Besteuerung

Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte wegen der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
– nach einem Vergleich vor dem Lan-
desarbeitsgericht – Anspruch auf Ab-
geltung des bis zum Beendigungszeit-
punkt noch zustehenden Erholungsur-
laubs für die Jahre 2018 bis 2020. Da-
neben erhielt sie eine Abfindung für 
den Arbeitsplatzverlust. Für beide Zah-
lungen begehrte sie eine begünstigte 

was das Finanzamt ablehnte – nicht 
aber das Finanzgericht Münster.

Quelle — FG Münster, Urteil vom 13.11.2025, 
Az. 12 K 1853/23 E, Rev. BFH Az. VI R 23/25, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 251701; FG Ham-
burg, Urteil vom 19.3.2019, Az. 6 K 80/18

Quelle — BFH-Urteil vom 21.10.2025, Az. VIII R 
13/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 252157
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Für alle Steuerpflichtigen

Geldgeschenk zu Ostern 
über 20.000 EUR: Kein 
übliches (steuerfreies) 
Gelegenheitsgeschenk 

Quelle — FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
4.12.2025, Az. 4 K 1564/24, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 252082

Für alle Steuerpflichtigen

Neues Merkblatt zum 
Kindergeld 

Für Kapitalanleger

Investmentfonds: Basiszins zur Berechnung 
der Vorabpauschale für 2026 veröffentlicht

Der Basiszins zur Berechnung der 
Vorabpauschale für 2025 beträgt 

 und gilt damit für die am 
ersten Werktag des Jahres 2026 
für das Jahr 2025 zu ermittelnde 
Vorabpauschale. 

 gelten für die Berechnung der 
Vorabpauschale für 2026. Diese 
gilt beim Anleger am 4.1.2027 als 
zugeflossen.

Quelle — BMF-Schreiben vom 13.1.2026, Az. IV 
C 1 – S 1980/00230/012/001, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 252133

Für Unternehmer

Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden: 
Ein Schreiben aus 2003 wurde (endlich) ersetzt

Quelle — BMF-Schreiben vom 26.1.2026, Az. 
IV C 1 - S 2253/00082/001/064, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 252329
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Für Arbeitgeber

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale: Das sind die Spielregeln 
für geringfügig Beschäftigte

Hintergrund

Übungsleiterpauschale um 300 EUR 
auf 3.300 EUR,
Ehrenamtspauschale um 120 EUR 
auf 960 EUR.

Übungsleiterpauschale

Ehrenamtspauschale

in einer gemeinnützigen, mildtäti-
gen oder kirchlichen Organisation,
im Auftrag oder Dienst einer öffent-
lichen Einrichtung innerhalb der 
Europäischen Union,

in einer Einrichtung, die gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke unterstützt.

Kombination mit einem Minijob

die Übungs-
leiterpauschale jeden Monat i. H. von 
275 EUR (3.300 EUR/12) und die Eh-
renamtspauschale i. H. von 80 EUR 
(960 EUR/12) 

Beispiel „pro rata“Beispiel „pro rata“

Ein Verein beschäftigt einen Übungslei-
ter ab dem 1.1.2026. Die Tätigkeit wird 
ganzjährig (nebenberuflich) ausgeübt. 
Die Vergütung beträgt 775 EUR monat-
lich. Der Verein entscheidet sich für die 
Variante „pro rata“. Für die Sozialversi-
cherung bedeutet das:

monatliche Vergütung: 775 EUR
abzüglich monatliche Übungsleiter-
pauschale: 275 EUR
verbleibender monatlicher Verdienst 
(steuer-/beitragspflichtig): 500 EUR

Der nach Abzug der Pauschale verblei-
bende Verdienst liegt im Rahmen eines 
Minijobs, da die Jahresverdienstgrenze 
(ab 2026 = 7.236 EUR (12 Monate x 
603 EUR)) eingehalten wird. 

Der Übungsleiter ist bei der Minijob-
Zentrale anzumelden. Die monatlichen 
Abgaben sind auf Basis von 500 EUR 
zu berechnen.

Beispiel „en bloc“Beispiel „en bloc“

Wie das Beispiel zuvor, jedoch wendet 
der Verein die Variante „en bloc“ an. 

Bis einschließlich April 2026 ergibt sich 
kein beitragspflichtiger Verdienst, da 
die Pauschale noch nicht ausgeschöpft 
ist (4 x 775 EUR = 3.100 EUR). Der Mini-
job muss zum 1.5.2026 angemeldet 
werden, da die Übungsleiterpauschale 
in diesem Monat aufgebraucht ist. Für 
Mai verbleibt ein sozialversicherungs-
rechtlicher Verdienst i. H. von 575 EUR 
(775 EUR abzüglich noch nicht ausge-
schöpfter Freibetrag i. H. von 200 EUR). 

Ab Juni bis einschließlich Dezember 
sind die Minijob-Abgaben vom gesam-
ten Verdienst (775 EUR) zu zahlen.

Quelle — Minijob-Zentrale vom 25.11.2025 
„Übungs leiterpauschale und Ehrenamt: Was 
gilt ab 2026?“

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.


